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Betrifft 
Resolution des NÖ Landtages vom 13. Dezember 207 betreffend Verlängerung der 
Amnestie für die 24-Stunden-Betreuung  
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Im Sinne der Resolution des Landtages von Niederösterreich vom 13. Dezember 2007, 

Ltg. 1049/A-1/98-2007, betreffend Verlängerung der Amnestie für die 24-Stunden-

Betreuung hat die NÖ Landesregierung den Beschluss des Landtages an die 

Bundesregierung, z. H. des Herrn Bundeskanzlers, und an die Klubs der im Nationalrat 

vertretenen Parteien weitergeleitet.  

 

Es wurde das Ersuchen gestellt, alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung des 

angeführten Landtagsbeschlusses zu veranlassen.        

 

Das Bundeskanzleramt nahm mit Schreiben vom 20. Februar 2008 zu diesem  

Landtagsbeschluss wie folgt Stellung:  

 

„Im Hinblick auf die schwierige Situation von betreuungsbedürftigen Personen und 

deren Angehörigen und um für die betroffenen Familien Sicherheit bei der Legalisierung 

von Betreuungsverhältnissen zu schaffen, wurde am 16. Jänner 2008 mittels 
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Initiativantrag der Regierungsparteien ein Bundesverfassungsgesetz im Nationalrat 

eingebracht, mit dem Übergangsbestimmungen zur Förderung der Legalisierung der 

Pflege und Betreuung in Privathaushalten erlassen werden (Pflege-Verfassungsgesetz). 

 

Dieses Verfassungsgesetz sieht vor, dass zu betreuende Personen und deren Angehörige 

als Arbeitgeber sowie die selbstständigen Betreuungskräfte selbst vor 

sozialversicherungsrechtlichen bzw. abgabenrechtlichen Forderungen für Zeiträume 

vor dem 1. Jänner 2008 sowie vor verwaltungsstrafrechtlicher Verfolgung geschützt 

sind, sofern die Betreuungskräfte bis 30. Juni 2008 zur Sozialversicherung angemeldet 

werden. 

 

Das Pflege-Verfassungsgesetz wurde am 30. Jänner 2008 im Nationalrat behandelt 

und mit der notwendigen Stimmenmehrheit beschlossen.“ 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

Mit freundlichem Gruß 

NÖ Landesregierung 

Mag. Mikl-Leitner 

Landesrätin 
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